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Vorlage 
zur Beschlussfassung 

für die Bezirksamtssitzung  
am 5. Oktober 2021 

 
 
 

1.  Gegenstand der Vorlage: BVV-Beschluss-Nr. 514/V vom 19.09.2018 
 Müllabfuhr in der Marschnerstraße sicherstellen 

Drs.-Nr.: 0751/V 
 
 

2.  Berichterstatter:    Bezirksstadtrat Michael Karnetzki 
 
 
3. Beschlussentwurf: Das Bezirksamt beschließt, der BVV die beigefügte 
 Vorlage zur Kenntnis zu geben.  
 
 

4.  Begründung:   Auf die beigefügte Vorlage für die Bezirksverordneten- 
versammlung wird verwiesen.  

 
 

5.  Rechtsgrundlagen:  § 36 Abs. 2 Buchstabe b) BezVG in Verbindung mit 
§ 36 Abs. 3 BezVG 

 

6.  Finanzielle Auswirkungen: keine 
 
 

7.  Auswirkungen auf   keine 
nachhaltige Entwicklungen:  
 
 

8. Veröffentlichung 
    (BVV-BNr.: 471/V):  ja 
 
9. An der Vorlage hat mitgewirkt: keiner 
 
 
 
 
 
Michael Karnetzki 
Bezirksstadtrat 
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Vorlage 
zur Kenntnisnahme 

für die Bezirksverordnetenversammlung 
 
 

1.Gegenstand der Vorlage:  BVV-Beschluss-Nr. 514/V vom 19.09.2018 
 Müllabfuhr in der Marschnerstraße sicherstellen 
 Drs.-Nr.: 0751/V 
 
  

2. Berichterstatter: Bezirksstadtrat Michael Karnetzki  

3. Die Bezirksverordnetenversammlung wird gebeten, von Nachstehendem Kenntnis zu nehmen: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Die Bezirksverordnetenversammlung hat am 21. Februar 2018 den folgenden Beschluss 
gefasst: 

„Das Bezirksamt wird ersucht, durch Änderung der Parkregelung bzw. 
erhöhten Kontrolldruck an der Kreuzung Marschnerstraße/Haydnstraße 
das Ein- und Ausfahren von Ver- und Entsorgungsfahrzeugen aller 
Anbieter an Werktagen zu ermöglichen.“ 

 

Hierzu wird berichtet: 

Der Allgemeine Ordnungsdienst des Ordnungsamtes kontrolliert den ruhenden Verkehr an 
der genannten Örtlichkeit im Rahmen des allgemeinen Streifendienstes und anlassbezogen 
bei konkreten Beschwerden im Rahmen der Dienstzeiten und der personellen Kapazitäten. 
Die Entsorgungsunternehmen kennen die Verkehrsverhältnisse in ihren Gebieten und die 
Möglichkeit, bei Bedarf rechtzeitig das Ordnungsamt zu rufen. Eine besondere 
Beschwerdelage ist hier nicht festzustellen. 

Es wird gebeten, den Beschluss als erledigt zu betrachten. 

Cerstin Richter-Kotowski  Michael Karnetzki 
Bezirksbürgermeisterin  Bezirksstadtrat 
 


